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INFORMATIONEN DES BÜRGERMEISTERS

Geplante Reparaturarbeiten 
Gemeindestraßen

Wie bereits im letzten Pöhler Amtsblatt mitgeteilt, plant die
Gemeinde Pöhl Reparaturarbeiten an Gemeindestraßen. Dies
betrifft im Ortsteil Jocketa die Pestalozzistraße, die Ferdi-
nand- Sommer-Straße, die Thälmannstraße sowie drei 
Straßenabschnitte in den Ortsteilen Trieb, Neudörfel und
Rodlera.
Der Termin der Arbeiten verschiebt sich aktuell auf die KW 
37 – 38.
Um einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten zu gewährleis-
ten, bitten wir alle Anwohner, für die in diesem Zeitraum
auftretenden Beeinträchtigungen, um Verständnis und um
Beachtung der Beschilderung (Parkverbote). 
Vielen Dank.

Wanderweg unterhalb der Loreley bleibt
gesperrt
- Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes –

Im Herbst 2019 hatte es auf den am Talhang der Trieb gele-
genen Loreley-Felsklippen, die zum Naturschutzgebiet Trieb-
tal gehören, einen Steinschlag gegeben.  Dabei stürzten Fels-
brocken auf den aus dem Triebtal zur Loreleystraße in Jocketa
führenden Wanderweg. Da die Verkehrssicherheit damit nicht
mehr gegeben war, ließ die damalige Bürgermeisterin, Da-
niela Hommel-Kreißl, den Wanderweg unverzüglich sperren.
Der Wanderweg unterhalb der Loreley bleibt weiterhin ge-
sperrt, da eine Sicherung der Felswand noch nicht stattge-
funden hat. 
Da aktuell noch kein Sanierungskonzept vorliegt und auch
der Kostenrahmen nicht bekannt ist, wurde ein Ingenieurbüro
zur Kostenschätzung für die Erarbeitung eines Sanierungs-
konzeptes angefragt.
Um den Wanderweg unterhalb der Loreley wieder zu eröff-
nen, müssen die Kosten und Varianten einer möglichen Sa-
nierung bekannt sein. 
Die Kosten für die Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes
werden im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

Erweiterung Solarpark Herlasgrün

In der Gemeinderatssitzung am 28.06.2022 wurde das Pro-
jekt Solarpark Pöhl - Erweiterung der Solaranlage in Herlas-
grün - durch die Stadtwerke Tübingen vorgestellt. 
Damit wird der bestehende Solarpark Herlasgrün, der seit
2013 ebenfalls von den Stadtwerken Tübingen betrieben
wird, erweitert. Die Bedeutung und Verantwortung von Kom-
munen beim Klimaschutz ist weiterhin hoch. Laut Koaliti-
onsvertrag der Landesregierung soll sich das Energie- und
Klimaprogramm an einem zusätzlichen Ausbau von 10 Ter-
rawattstunden Jahreserzeugung aus erneuerbaren Energien
bis 2030 orientieren. 

Da Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Außenbereich nach
§35 BauGB nicht privilegiert sind, ist für ihre Errichtung ein
vorhabenbezogener Bebauungsplan notwendig. Hierfür soll
ein formeller Aufstellungsbeschluss gemäß §2 Abs. 1 BauGB
gefasst werden. 
Das betreffende Gebiet liegt nord-westlich des Ortsteils Her-
lasgrün und ist etwa 5 ha groß. Die Fläche wurde über einen
Pachtvertrag gesichert. Die Kosten für die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind durch den Vor-
habenträger (Stadtwerke Tübingen GmbH) zu tragen. Ent-
sprechende Vereinbarungen werden im Rahmen eines
städtebaulichen Vertrages bzw. Durchführungsvertrages ge-
troffen.
Es befinden sich auf dem gesamten Gebiet keine Schutzge-
biete. Die Fläche ist Teil des regionalen Planungsverbands
Chemnitz, Regionalplan Südwestsachsen. Die Entwicklung
eines Solarparks steht den Zielen der Raumordnung nicht
entgegen. In einer Entfernung von 1,5 km Luftlinie befindet
sich das Umspannwerk des Netzbetreibers Mitnetz, so dass
von kurzen Leitungswegen ausgegangen werden kann. Die
Kapazitäten wurden vom Vorhabensträger bereits angefragt
und stehen zur Verfügung (Stand Juli 2022).
Die Stadtwerke Tübingen entwickeln seit über zehn Jahren
Solarparks in Deutschland. Aktuell betreiben die Stadtwerke
Tübingen deutschlandweit 18 Solarparks mit einer Gesamt-
leistung von rund 90 MWp. Dabei setzen die Stadtwerke Tü-
bingen zum einen hohe Qualitätsansprüchen an die Technik
selbst, zum anderen nehmen die Themen Artenschutz und
Biodiversität bei der Projektentwicklung der Stadtwerke Tü-
bingen eine tragende Rolle ein. Hier können die Stadtwerke
Tübingen zahlreiche positive Beispiele nachweisen, wie z.B.
Schafbeweidung, Kooperationen mit Imkern, Blühstreifen,
Heckenpflanzungen, Pflanzung von Bäumen und Einzelsträu-
chern, etc. Auch in dem beschriebenen Vorhaben werden
die Stadtwerke Tübingen in Abstimmung mit den Flächenei-
gentümern und der Gemeinde ein Konzept zur Verbesserung
der Biodiversität umsetzen. Sollte eine Schafbeweidung
möglich sein, wollen die Stadtwerke Tübingen diese gerne
umsetzen. Die Stadtwerke Tübingen übernehmen von der
ersten Planung, über die Betriebsführung nach der Fertig-
stellung bis zum späteren Rückbau alle Projektschritte. Die
Modultische werden in den Boden gerammt, so dass diese
ohne dauerhafte Beeinträchtigung von Boden und Land-
schaft wieder zurückgebaut werden können.
Das Vorhaben bringt Vorteile für die Gemeinde Pöhl und de-
ren Bürger*innen, z. Bsp.: 
- Beitrag zum Klimaschutz bzw. gegen den Klimawandel 
- Langfristige/nachhaltige Steigerung des Artenreichtums

von Flora und Fauna 
- Etwa 4 Mio. kWh Ökostrom – das entspricht in etwa dem

privaten Strombedarf aller Pöhler Bürger*innen 
- Gemeinsame Planung von Ausgleichsmaßnahmen um das

regionale Ökosystem gezielt aufzuwerten
- Lokale Wertschöpfung
- Gewerbesteuereinnahmen
- Möglichkeit Pöhler Sonnenstrom über die Stadtwerke Tü-

bingen zu beziehen
- Stadtwerke Tübingen als langfristigen, zahlungsfähigen

Partner
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Mobile Schadstoffsammlung
Gemäß Abfallwegweiser 2022 teilen wir Ihnen folgende 
Termine und Standplätze des Schadstoffmobiles mit:
Christgrün – Wartehalle, 
Donnerstag 06.10.2022, 17:00 - 17:30 Uhr

Jocketa - Parkplatz Vogtl. Schweiz, 
Donnerstag 06.10.2022, 15:15 - 16:00 Uhr

Möschwitz – Dorfring, 
Donnerstag 06.10.2022, 14:30 - 15:00 Uhr

Ruppertsgrün – Dorfplatz, 
Donnerstag 06.10.2022, 16:15 - 16:45 Uhr

Trieb - Standplatz Wertstoffcontainer, 
Mittwoch 12.10.2022 13:00 - 13:30 Uhr

Neubau Radweg S297 - Kletterwald 
Der Freistaat Sachsen plant im Zeitraum Februar 2023 – 
Oktober 2023 den Neubau eines Radweges entlang der S297
im Bereich Gunzenberg bis Staumauer. Die Ausführung ist
in 4 Bauabschnitte unterteilt. Beginnend mit dem 1. Bauab-
schnitt am Gunzenberg wird der Radweg teilweise straßen-
begleitend und teilweise auf vorhandenen Fußwegen bis
Beginn Staumauer errichtet. Die Staatstraße ist während der
Baumaßnahme abschnittweise halbseitig gesperrt und wird
über eine Ampelanlage geregelt. 

Neues Verkehrsschild in Ruppertsgrün
Um die Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich der Ziegel-
hüttenstraße / Altjocketaer Straße im Ortsteil Ruppertsgrün
zu verbessern, wurde durch den gemeindlichen Bauhof ein
Verkehrsschild „Achtung Vorfahrt beachten“ aufgestellt. Dies
wurde vorab von den Mitgliedern des Gemeinderates bera-
ten und vom Ordnungsamt der Gemeinde Pöhl geprüft.

Umsetzung Wanderhütte
Die im Herbst 2021 auf dem ehemaligen Gelände der „Vogt-
ländischen Schweiz“ aufgestellte Wanderhütte musste auf-
grund eines Grundstückverkaufes umgesetzt werden. Mit
Unterstützung der Fa. Lehmann aus Jocketa hat der gemeind-
liche Bauhof die Wanderhütte auf dem benachbarten Grund-
stück, dem ehemaligen Biergarten der „Vogtländischen
Schweiz“, wieder aufgestellt.
Die Wanderhütte lädt am neuen Standort zum Verweilen
ein. 

Neuer Friedensrichter und Stellvertreter
Der Gemeinderat der Gemeinde Pöhl wählte in seiner Sitzung
am 24. Mai 2022 Herrn Christian Müller zum Friedensrichter
und Herrn Andrè Krauß zum stellvertretenden Friedensrich-
ter. Die Einwohner der Gemeinde Pöhl und Elsterberg können
ab sofort einen Antrag für eine Beratung oder auf Anberau-
mung einer Schlichtungsverhandlung entweder schriftlich
oder mündlich bei Herrn Müller oder stellvertretend Herrn
Krauß stellen. Dieser Antrag muss neben den Angaben zu
den Parteien auch den Grund der Beschuldigung/Forderung
enthalten. Friedensrichter haben die Aufgabe, vor allem bei
Nachbarschaftskonflikten vermittelnd zu wirken und den
streitenden Parteien nach Möglichkeit den Gang zum Gericht
zu ersparen. Der Bund Deutscher Schiedsmänner und
Schiedsfrauen e. V. sorgt für die Aus- und Weiterbildung. 
Für die Beratungen oder Verhandlungen stellt die Gemein-
deverwaltung Pöhl einen Raum im Verwaltungsgebäude Jo-
cketa, Kurze Str. 5, 08543 Pöhl zur Verfügung. Herr Müller
oder stellvertretend Herr Krauß werden mit dem Antragstel-
ler einen Termin vereinbaren.
Kontakt zum Friedensrichter und dessen Stellvertreter kann
über die Gemeindeverwaltung entweder telefonisch, posta-
lisch oder per Mail hergestellt werden.

Gemeindeverwaltung Pöhl
Jocketa-Kurze Str. 5, 08543 Pöhl
Telefon: 037439 – 7400
Mail: friedensrichter@gemeinde-poehl.de

Friedensrichter Christian Müller Stellvertretender Friedensrichter
Andrè Krauß
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntgabe von Beschlüssen aus
der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Pöhl
am 28.07.2022

Beschluss über die Vergabe Planer-
Leistungen – Generalentwässerungsplan
(GEP) der Gemeinde Pöhl für den Ortsteil
Christgrün
Der Gemeinderat der Gemeinde Pöhl beschließt, dass
auf Grundlage des Angebotes vom 30.05.2022 in Höhe
von 21.553,88 € (brutto) zur Erstellung eines General-
entwässerungsplanes für die Gemeinde Pöhl, Ortsteil
Christgrün das Ingenieurbüro Granetzny, Weststraße
2, 08523 Plauen beauftragt wird.

Beschluss über die Vergabe der Straßen-
sanierungsarbeiten 2022 in der Gemeinde
Pöhl
Der Gemeinderat der Gemeinde Pöhl beschließt, die
Bauleistung für das Bauvorhaben „Vergabe der Stra-
ßensanierungsarbeiten 2022“, gemäß dem Vergabe-
vorschlag des Ingenieurbüro Granetzny und dem Bau-
amt der Gemeinde Pöhl an die Firma HHS-RIEDL, Am
Anger 7, 08626 Adorf OT Leubetha, zum Angebot vom
14.06.2022 in Höhe von 140.151,79 € (brutto) zu ver-
geben.

Beschluss über die Vergabe der 
Grünpflegearbeiten in der Gemeinde Pöhl
Der Gemeinderat der Gemeinde Pöhl beschließt, die
Grünpflegearbeiten in der Gemeinde Pöhl an die Firma
Serviceleistungen Ingo Rahm, Jocketa-Pöhler Straße
27, 08543 Pöhl gemäß dem Angebot vom 30.06.2022
in Höhe von 44.908,76 € (brutto) mit einer Vertrags-
laufzeit von 5 Jahren zu vergeben.

Beschluss über die Einleitung eines 
Verfahrens zur Aufstellung einer
Außenbereichsatzung für den Ortsteil 
Möschwitz -Textur-
Der Eigentümer des Flurstücks 636/4 Gemarkung Mö-
schwitz plant, drei Ferienwohnungen auf in Wohnun-
gen umzubauen.

Das Grundstück befindet sich im Außenbereich. Für
die Herstellung der bauplanungsrechtlichen Zulässig-
keit ist eine Außenbereichssatzung erforderlich.

Durch die Außenbereichssatzung, die ein zweckdien-
lich erweitertes Umfeld des betreffenden Grundstücks
betreffen sollte, kann die erleichterte planungsrecht-
liche Zulässigkeit von Wohnzwecken dienenden Vor-
haben hergestellt werden und gleichzeitig sicherge-
stellt werden, dass durch eine Begrenzung des Maßes
der Nutzung das Orts- und Landschaftsbild nicht über-
mäßig belastet wird.
Nach jetzigem Sachstand sollen folgende Flurstücke
in die Außenbereichsatzung einbezogen werden:
636/4, 638/1, 638/2, 639/7, 639/8, 639/6, 764/2,
768/2, 768/1, 762/2, 767, 762/4 der Gemarkung 
Möschwitz
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Pöhl beschließt,

den Beschuss-Nr. 11/2022 vom 21.01.2022 aufzu-
heben.

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Pöhl beschließt, in
seiner Sitzung am 28.07.2022 das   Verfahren zur
Aufstellung einer Außenbereichsatzung -Textur- für
den Ortsteil Möschwitz einzuleiten, um die Zuläs-
sigkeit für Wohnnutzungen zu erleichtern. 

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Pöhl beschließt,
dass das Bauamt der Gemeinde Pöhl mit der Planer-
Ausschreibung für die Einleitung eines Verfahrens
zur Aufstellung einer Außenbereichsatzung für den
Ortsteil Möschwitz beauftragt wird.

Zuwendungen und Zuschüsse
Am 17.06.2022 hat Herr Steffen Rahm eine Geld-
spende in Höhe von 450,00 Euro für die Kita der Ge-
meinde Pöhl getätigt. Das Geld ist zweckgebunden, es
soll Spielzeug erworben werden.

Der Gemeinderat der Gemeinde Pöhl beschließt, die
Geldspende in Höhe von 450,00 Euro anzunehmen.

Am 17.06.2022 hat Herr Steffen Rahm eine Geld-
spende in Höhe von 450,00 Euro für den Hort der Ge-
meinde Pöhl getätigt. Das Geld ist zweckgebunden, es
soll Spielzeug erworben werden.

Der Gemeinderat der Gemeinde Pöhl beschließt, die
Geldspende in Höhe von 450,00 Euro anzunehmen.

Beschluss zum Erwerb der Flurstücke
197/9, 226/10 und 237/1 der Gemarkung
Herlasgrün von der Lausitz Energie Kraft-
werke AG
Im Bereich des ehemaligen Umspannwerkes Herlas-
grün verkauft die Lausitzer Energiewerke AG die Flur-
stücke 197/9, 226/10 und 237/1 der Gemarkung Her-
lasgrün.

Der Gemeinderat der Gemeinde Pöhl beschließt den
Kauf der Flurstücke 197/9, 226/10 und 237/1 der Ge-
markung Herlasgrün zum Gesamtpreis von 35.000,00
Euro (netto). Die Gemeinde Pöhl hat zusätzlich die Er-
werbsnebenkosten zu tragen.

PB 09 -  25.8.  qxp.qxp_Layout 1  23.08.22  12:11  Seite 4



Seite 5

Ausgabe 09|22 · Amtlicher Teil ’s Pöhler Blättl
Bekanntgabe von Beschlüssen aus
der öffentlichen Sitzung des 
Technischen Ausschusses des 
Gemeinderates der Gemeinde Pöhl
am 28.07.2022

Beschluss über die Zustimmung zum 
Bauantrag - Bestätigung der Gemeinde –
von ALSA „Algen aus Sachsen“ GmbH über
die Errichtung einer Algenzuchtanlage
Die ALSA „Algen aus Sachsen“ GmbH beabsichtigt auf
einem gepachteten Grundstück im „Technologiepark
Helmsgrün“ eine Algenzuchtanlage mit 1.752m² Pro-
duktionsfläche und 100m² Verarbeitungsfläche  zu er-
richten.
Bestehend aus 2 Algenzuchtbecken mit Überdachung
aus Polycarbonatplatten mit je 8765m² Grundfläche.
Beckeninhalt mit 15cm Wasserstand entspricht
131,4m³, sowie einem Verarbeitungsgebäude mit
100m² Grundfläche.

Es ist geplant, in dieser Anlage Mikroalgen zu produ-
zieren und zu ernten.

Der Technische Ausschuss des Gemeinderates der Ge-
meinde Pöhl stimmt dem Bauantrag – Bestätigung der
Gemeinde – über die Errichtung einer Algenzuchtan-
lage auf dem Grundstück in 08543 Pöhl, OT Helmsgrün,
An der Hohle 37, Flurstück 217/9 Gem. Helmsgrün
durch die ALSA „Algen aus Sachsen“ GmbH, An der
Hohle 37, OT Helmsgrün, 08543 Pöhl, zu. Die Bestäti-
gung der Gemeinde Pöhl zum Bauantrag wird an das
Landratsamt Vogtlandkreis mit den erforderlichen Un-
terlagen weitergeleitet.

Beschluss über die Zustimmung zum 
Bauantrag über Antrag auf Altbau 
Wohnhaus
Der Technische Ausschuss des Gemeinderates der Ge-
meinde Pöhl stimmt dem Bauantrag über den Antrag
auf Altbau Wohnhaus in 08543 Pöhl, Am Bach 02, Ge-
markung Ruppertsgrün, Flurstück 117/4, zu. Die Stel-
lungnahme der Gemeinde Pöhl zum Bauantrag wird
an das Landratsamt Vogtlandkreis mit den erforderli-
chen Unterlagen weitergeleitet.

Beschluss über die Zustimmung zum 
Bauantrag über den Umbau, Sanierung und
Nutzungsänderung zu ambulant betreuten
Wohngemeinschaften und Tagespflege
Der Technische Ausschuss des Gemeinderates der Ge-
meinde Pöhl stimmt dem Bauantrag über den Antrag
auf Umbau, Sanierung und Nutzungsänderung zu am-
bulant betreuten Wohngemeinschaften und Tages-

pflege in 08543 Pöhl, Christgrün 46C, Gemarkung
Christgrün, Flurstück 12/3, zu. Die Stellungnahme der
Gemeinde Pöhl zum Bauantrag wird an das Landrats-
amt Vogtlandkreis mit den erforderlichen Unterlagen
weitergeleitet.

Öffentliche Ausschreibung

Die Gemeinde Pöhl schreibt gemäß Verwaltungsvor-
schrift über die Veräußerung kommunaler Grundstücke
(VwV kommunaler Grundstücksveräußerung) des Säch-
sischen Staatsministeriums des Innern vom 13. April
2017 das Flurstück 150/6 der Gemarkung Herlasgrün
unter den nachfolgenden Bedingungen zum Verkauf
als unbebautes Grundstück aus:

Fläche Flurstück-Nr. 150/6 ca. 1.694 m²
Mindestgebot 35.000,00 €

jeweils zzgl. Erwerbsneben- sowie Vermessungs-, Gut-
achter- und Erschließungskosten.

Objektbeschreibung:
Lage, Größe: 
Das Flurstück 150/6 der Gemarkung Herlasgrün ist in
der Ortschaft Herlasgrün unweit des Bahnhofes be-
findlich (siehe Lageplan). 

PB 09 -  25.8.  qxp.qxp_Layout 1  23.08.22  12:11  Seite 5



Seite 6

’s Pöhler Blättl Ausgabe 09|22 · Amtlicher Teil 

Kaufpreisfinanzierung:
Zum Nachweis der Kaufpreisfinanzierung ist mit dem
Angebot eine schriftliche Bankbestätigung oder Finan-
zierungszusage der Bank vorzulegen, die der Bankauf-
sicht eines Staates der Europäischen Union oder
Schweiz unterliegt.

Bebauungs- und Investitionsverpflichtung, Mehr-
erlösklausel:
Der Käufer geht mit dem Unterzeichnen des Kaufver-
trages eine unwiderrufliche Investitionsverpflichtung
im Sinne des Pkt. 9 der VwV kommunale Grundstücks-
veräußerung ein, innerhalb von 12 Monaten mit dem
Investitionsvorhaben zu beginnen und innerhalb wei-
terer 18 Monate eine Baufertigstellung anzuzeigen.

Zur Absicherung dieser Verpflichtung wird sich die Ge-
meinde Pöhl ein Rückkaufsrecht für den Fall der Nicht-
erfüllung der Investitionsverpflichtung einräumen las-
sen, welches abgesichert wird durch eine an
rangbereiter Stelle einzutragende Rückauflassungs-
vormerkung (vgl. Abschnitt VII Nr. 3a, b VwV kommu-
naler Grundstücksveräußerung)

Für den Fall eines Weiterverkaufes des Grundstückes
wird eine Mehrerlösklausel für die Dauer von 10 Jahren
im Notarvertrag vereinbart. 

Besichtigungsberechtigung:
Die Besichtigung kann von öffentlichen Straßen und
Wegen aus erfolgen.

Leitungsbestandspläne der öffentlichen Versorgungs-
träger können nach Terminabstimmung eingesehen
werden. Weitere Auskünfte erteilt Herr Schild, Haupt-
amtsleiter Gemeinde Pöhl unter der Telefonnr.
037439/740-11.

Erforderliche Angebotsunterlagen:
Der schriftliche Kaufantrag mit Kaufpreisangebot, min-
destens zum vorgenannten Preis, ist unterschrieben
und ausschließlich in verschlossenem Umschlag mit
dem Vermerk

„Ausschreibung Verkauf unbebautes Grundstück
Flstr.Nr. 150/6 der Gemarkung Herlasgrün“

mit vollständigem Absender versehen, bis zum
28.10.2022 12:00 Uhr

bei der Gemeinde Pöhl
Jocketa-Kurze Str. 5
08543 Pöhl

einzureichen.

Gebote, aus denen das Angebot nicht eindeutig her-
vorgeht, werden nicht berücksichtigt.

Für Inhalt und Richtigkeit der Ausschreibungs- und
Verkaufsunterlagen ist jegliche Haftung ausgeschlos-
sen. Es handelt sich hierbei um eine unverbindliche
Aufforderung zur Abgabe von Angeboten, die nicht
den Bestimmungen der VOL/VOB unterliegt.

Ein Rechtsanspruch auf Erwerb leitet sich aus der Teil-
nahme an der Ausschreibung nicht ab. Eine Verpflich-
tung, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zu-
schlag zu erteilen, besteht nicht.

Alle mit der Veräußerung im Zusammenhang stehen-
den Kosten trägt der Käufer.

Datenschutz:
Die Gemeinde Pöhl ist zur Einhaltung der EU-Daten-
schutzgrundverordnung verpflichtet. Gemäß § 33 Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) und Art 5 Abs. 1 DSGVO
wird darauf hingewiesen, dass die personenbezogenen
Daten zur Auswertung der Gebote verwaltungsintern
elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt, je-
doch nicht extern weitergegeben werden.
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Öffentliche Ausschreibung

Die Gemeinde Pöhl schreibt gemäß Verwaltungsvor-
schrift über die Veräußerung kommunaler Grundstücke
(VwV kommunaler Grundstücksveräußerung) des Säch-
sischen Staatsministeriums des Innern vom 13. April
2017 eine Eigentumswohnung auf dem Flurstück
119/6 + 7 der Gemarkung Herlasgrün unter den nach-
folgenden Bedingungen zum Verkauf von 70,95/1.000
Miteigentumsanteil am Grundstück verbunden mit
dem Sondereigentum an der Eigentumswohnung Nr.
9.2 im Erdgeschoss rechts in 08543 Pöhl, Herlasgrün-
Christgrüner Str. 9 aus:

Miteigentumsanteil 70,95/1.000 MEA
Wohnfläche ca.  64,93 m²
Kaufpreis (Mindestgebot) 12.900,00 €

jeweils zzgl. Erwerbsneben - sowie Vermessungs-, Gut-
achter- und Erschließungskosten.

Objektbeschreibung:
Lage, Größe: 
Das Flurstück 119/6 + 7 der Gemarkung Herlasgrün
ist ca. 60 m von der Bahnlinie Leipzig Connewitz – Hof
entfernt und liegt in einem dörflichen Umfeld.

Hausgrundstücksteil ist annähernd eben. Die Eigen-
tumswohnung (das Sondereigentum) befindet sich am
nördlichen Ortsrand von Herlasgrün, im Erdgeschoss
rechts im Haus Herlasgrün-Christgrüner Str. 9.

Lasten und Recht: 
In der Abteilung II ist ein Wasserleitungsrecht für den
Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland einge-
tragen. In der Abteilung III sind keine Eintragungen
vorliegend.

Art u. Ausstattung:
Eigentumswohnung in dreigeschossigem Mehrfamili-
enhaus zuzüglich ausgebautes Dachgeschoss Massiv-
bauweise Gebäude voll unterkellert Wohnung hat kei-
nen Balkon

Sanierungszustand: 
Gebäude wurde ca. 1994 modernisiert
(Dämmung der Fassade, Erneuerung Dacheindeckung,
Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnzwecken – ver-
mutlich Dämmung in diesem Zusammenhang, Erneue-
rung Fernster und Fensterbänke, neue Hauseingangs-
türen u. Wohnungstüren, Erneuerung Sanitärtechnik,
Erneuerung Abwasser- und Trinkwasserleitungen, ma-
lermäßige Instandsetzung Treppenhaus, Heizungsan-
lage u. Warmwasseraufbereitung, teilweise Erneuerung
der Elektroinstallation

Techn. Gebäudeausstattung:
Elektroinstallation: 
ca. 1994 bei Modernisierung erneuert
Gegensprechanlage mit Klingel u. Türöffner
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Wasserinstallation:
zentrale Wasserversorgung über Anschluss an öffent-
lichem Trinkwassernetz

Abwasserinstallation: 
Anschluss an die Sammelkanalisation
Heizung: Ölheizung
Warmwasservers.: zentral über die Heizung

Verkehrswert:
Das Verkehrswertgutachten kann während der Öff-
nungszeiten in der Gemeindeverwaltung Pöhl (Verwal-
tungssitz: Jocketa-Kurze Str. 5, 08543 Pöhl) eingesehen
werden.

Kaufpreisfinanzierung:
Zum Nachweis der Kaufpreisfinanzierung ist mit dem
Angebot eine schriftliche Bankbestätigung oder Finan-
zierungszusage der Bank vorzulegen, die der Bankauf-
sicht eines Staates der Europäischen Union oder
Schweiz unterliegt.

Für den Fall eines Weiterverkaufes der Eigentumswoh-
nung wird eine Mehrerlösklausel für die Dauer von 10
Jahren im Notarvertrag vereinbart. 

Besichtigungsberechtigung:
Eine Besichtigung ist nach Rücksprache mit Frau Köp-
pig – Sachbearbeiterin Wohnungsverwaltung / Liegen-
schaften, Tel. 03741 – 740 14 jederzeit gerne verein-
bar.

Weitere Auskünfte erteilt Herr Schild, Hauptamtsleiter
Gemeinde Pöhl unter der Telefonnr. 037439/740-11.

Erforderliche Angebotsunterlagen:
Der schriftliche Kaufantrag mit Kaufpreisangebot, min-
destens zum vorgenannten Preis, ist unterschrieben
und ausschließlich in verschlossenem Umschlag mit
dem Vermerk

„Ausschreibung Verkauf Eigentumswohnung Nr. 9.2
in 08543 Pöhl, Herlasgrün- Christgrüner Str. 9, 

EG rechts“

mit vollständigem Absender versehen, bis zum
28.10.2022 12:00 Uhr

bei der Gemeinde Pöhl
Jocketa-Kurze Str. 5
08543 Pöhl

einzureichen.

Gebote, aus denen das Angebot nicht eindeutig her-
vorgeht, werden nicht berücksichtigt.

Für Inhalt und Richtigkeit der Ausschreibungs- und
Verkaufsunterlagen ist jegliche Haftung ausgeschlos-
sen. Es handelt sich hierbei um eine unverbindliche
Aufforderung zur Abgabe von Angeboten, die nicht
den Bestimmungen der VOL/VOB unterliegt.

Ein Rechtsanspruch auf Erwerb leitet sich aus der Teil-
nahme an der Ausschreibung nicht ab. Eine Verpflich-
tung, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zu-
schlag zu erteilen, besteht nicht.

Alle mit der Veräußerung im Zusammenhang stehen-
den Kosten trägt der Käufer.

Datenschutz:
Die Gemeinde Pöhl ist zur Einhaltung der EU-Daten-
schutzgrundverordnung verpflichtet. Gemäß § 33 Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) und Art 5 Abs. 1 DSGVO
wird darauf hingewiesen, dass die personenbezogenen
Daten zur Auswertung der Gebote verwaltungsintern
elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt, je-
doch nicht extern weitergegeben werden.

Öffentliche Ausschreibung

Die Gemeinde Pöhl schreibt gemäß Verwaltungsvor-
schrift über die Veräußerung kommunaler Grundstücke
(VwV kommunaler Grundstücksveräußerung) des Säch-
sischen Staatsministeriums des Innern vom 13. April
2017 eine Eigentumswohnung auf dem Flurstück
119/6 + 7 der Gemarkung Herlasgrün unter den nach-
folgenden Bedingungen zum Verkauf von 60,97/1.000
Miteigentumsanteil am Grundstück verbunden mit
dem Sondereigentum an der Eigentumswohnung Nr.
10.2 im Erdgeschoss rechts in 08543 Pöhl, Herlas-
grün-Christgrüner Str. 10 aus:

Miteigentumsanteil 60,97/1.000 MEA
Wohnfläche ca. 55,80 m²
Kaufpreis (Mindestgebot) 10.200,00 €

jeweils zzgl. Erwerbsneben- sowie Vermessungs-, Gut-
achter- und Erschließungskosten.

Objektbeschreibung:
Lage, Größe: 
Das Flurstück 119/6 + 7 der Gemarkung Herlasgrün
ist ca. 60 m von der Bahnlinie Leipzig Connewitz – Hof
entfernt und liegt in einem dörflichen Umfeld.

Hausgrundstücksteil ist annähernd eben. Die Eigen-
tumswohnung (das Sondereigentum) befindet sich am
nördlichen Ortsrand von Herlasgrün, im Erdgeschoss
rechts im Haus Herlasgrün - Christgrüner Str. 10.
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Lasten und Recht: 
In der Abteilung II ist ein Wasserleitungsrecht für den
Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland einge-
tragen. 

In der Abteilung III sind keine Eintragungen vorhan-
den.

Art u. Ausstattung:
Eigentumswohnung in dreigeschossigem Mehrfami-
lienhaus zuzüglich 
ausgebautes Dachgeschoss 
Massivbauweise 
Gebäude voll unterkellert
Wohnung hat keinen Balkon

Sanierungszustand: 
Gebäude wurde ca. 1994 modernisiert
(Dämmung der Fassade, Erneuerung Dacheindeckung,
Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnzwecken – ver-
mutlich Dämmung in diesem Zusammenhang, 
Erneuerung Fernster und Fensterbänke, 
neue Hauseingangstüren u. Wohnungstüren, 
Erneuerung Sanitärtechnik, 
Erneuerung Abwasser – und Trinkwasserleitungen, 
malermäßige Instandsetzung Treppenhaus, 
Heizungsanlage u. Warmwasseraufbereitung, 
teilweise Erneuerung der Elektroinstallation

Techn. Gebäudeausstattung:
Elektroinstallation: 
ca. 1994 bei Modernisierung erneuert
Gegensprechanlage mit Klingel u. Türöffner

Wasserinstallation:
zentrale Wasserversorgung über Anschluss an öffent-
lichem Trinkwassernetz

Abwasserinstallation: 
Anschluss an die Sammelkanalisation
Heizung: Ölheizung
Warmwasservers.: zentral über die Heizung

Verkehrswert:
Das Verkehrswertgutachten kann während der Öff-
nungszeiten in der Gemeindeverwaltung Pöhl (Ver-
waltungssitz: Jocketa-Kurze Str. 5, 08543 Pöhl) einge-
sehen werden.

Kaufpreisfinanzierung:
Zum Nachweis der Kaufpreisfinanzierung ist mit dem
Angebot eine schriftliche Bankbestätigung oder Finan-
zierungszusage der Bank vorzulegen, die der Bankauf-
sicht eines Staates der Europäischen Union oder
Schweiz unterliegt.

Für den Fall eines Weiterverkaufes der Eigentumswoh-
nung wird eine Mehrerlösklausel für die Dauer von 10
Jahren im Notarvertrag vereinbart. 
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Besichtigungsberechtigung:
Eine Besichtigung ist nach Rücksprache mit Frau Köp-
pig – Sachbearbeiterin Wohnungsverwaltung / Liegen-
schaften, Tel. 03741 – 740 14 jederzeit gerne verein-
bar.

Weitere Auskünfte erteilt Herr Schild, Hauptamtsleiter
Gemeinde Pöhl unter der Telefonnr. 037439/740-11.

Erforderliche Angebotsunterlagen:
Der schriftliche Kaufantrag mit Kaufpreisangebot, min-
destens zum vorgenannten Preis, ist unterschrieben
und ausschließlich in verschlossenem Umschlag mit
dem Vermerk

„Ausschreibung Verkauf Eigentumswohnung 
Nr. 10.2 in 08543 Pöhl, Herlasgrün - 

Christgrüner Str. 10, EG rechts“

mit vollständigem Absender versehen, bis zum
28.10.2022 12:00 Uhr

bei der Gemeinde Pöhl
Jocketa-Kurze Str. 5
08543 Pöhl

einzureichen.

Gebote, aus denen das Angebot nicht eindeutig her-
vorgeht, werden nicht berücksichtigt.

Für Inhalt und Richtigkeit der Ausschreibungs- und Ver-
kaufsunterlagen ist jegliche Haftung ausgeschlossen.
Es handelt sich hierbei um eine unverbindliche Auf-
forderung zur Abgabe von Angeboten, die nicht den
Bestimmungen der VOL/VOB unterliegt.

Ein Rechtsanspruch auf Erwerb leitet sich aus der Teil-
nahme an der Ausschreibung nicht ab. Eine Verpflich-
tung, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zu-
schlag zu erteilen, besteht nicht.

Alle mit der Veräußerung im Zusammenhang stehen-
den Kosten trägt der Käufer.

Datenschutz:
Die Gemeinde Pöhl ist zur Einhaltung der EU-Daten-
schutzgrundverordnung verpflichtet. Gemäß § 33 Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) und Art 5 Abs. 1 DSGVO
wird darauf hingewiesen, dass die personenbezogenen
Daten zur Auswertung der Gebote verwaltungsintern
elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt, je-
doch nicht extern weitergegeben werden.

SSppii ee ll   uunndd   SSppaaßß   iimm  KKiinnddeerr llaanndd   PPööhh ll

Zu unserem Seifenblasenfest
färbten die Kinder die 

Seifenlauge in verschiedene
Farben. Die fallenden bunten

Seifenblasen wurden mit
weißen Blättern aufgefangen

und es entstanden 
wunderschöne Bilder.

Der 2. Geburtstag wird 
gefeiert. Alle Kinder 

gratulieren und singen 
ein Geburtstagslied.

Die Kinder verkleideten sich als 
Prinzessinnen und Ritter und sitzen

gemeinsam beim Ritteressen.

Alle Sandspielsachen, welche die
Kinder geschenkt bekommen haben

werden mit reichlich Wasser und 
Schaum abgewaschen.

KINDERGARTEN

Ferienzeit im Hort des Kinderland
Pöhl

Im Juli erhielten
wir für unseren
Hortbereich von
Herrn Steffen
Rahm, Firma
DBU-SR Dienst-
leistungen in
Land- und Forst-
wirtschaft eine
Geldspende. 

Die Kinder such-
ten sich ver-
schiedene Spiel-
sachen zur
Erweiterung des
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DAS LANDRATSAMT INFORMIERT

Pressemitteilung

Masernschutzgesetz: 
Übergangsfrist beendet

§20, Absatz 8 bis 13 (IfSG): Seit dem 1. August 2022
gilt in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kita, Schule
oder Hort nunmehr die uneingeschränkte Impflicht

gegen Masern. Die bis Ende Juli geltende Übergangs-
frist ist damit beendet.
Bereits seit 1. März 2020 musste für Kinder und Ju-
gendliche, die neu in eine Gemeinschaftseinrichtung
wie Kita, Schule oder Hort aufgenommen wurden, ein
entsprechender Nachweis erbracht werden. Dies galt
ebenso für neu eingestellte Personen, die nach dem
31. Dezember 1970 geboren sind. In beiden Fällen
mussten die Betroffenen entweder einen ausreichen-
den Impfschutz gegen Masern oder, ab der Vollendung
des ersten Lebensjahres, eine Immunität gegen Masern
aufweisen. Andernfalls war eine Neuaufnahme als be-
treute oder als tätige Person in die betroffenen Ein-
richtungen nicht mehr möglich.
Ausnahmen stellen wegen der gesetzlichen Schul-
pflicht die Schüler dar. Hier ist der Schulbesuch auch
ohne Immunitätsnachweis gegen die Masern Pflicht,
die Eltern und Erziehungsberechtigte oder volljährigen
Schüler begehen aber ggf. eine Ordnungswidrigkeit,
die mit Geldstrafen geahndet werden kann.
Bis zum 31.07.2022 bestand eine Übergangsfrist für
alle betroffenen Personen, die am 1. März 2020 bereits
in den o.g. Gemeinschaftseinrichtungen betreut oder
tätig waren. Diese Personen oder ihre Sorgeberech-
tigten hatten der Leitung der jeweiligen Einrichtung
einen Nachweis über einen ausreichenden Impfschutz
oder Immunität gegen Masern bis zum Ablauf des 31.
Juli 2022 vorzulegen.
Wenn dieser Nachweis nicht fristgerecht vorgelegt
wird oder wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltli-
chen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises be-
stehen, hat die Leitung der jeweiligen Einrichtung 
unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt die 
personenbezogenen Daten zu übermitteln.
Das Gesundheitsamt führt mit den gemeldeten Perso-
nen oder deren Sorgeberechtigten ein schriftliches
Anhörungsverfahren durch. Dieses hat zum 01.08.2022
auch im Vogtlandkreis begonnen.
Den betroffenen Personen wird eine Frist von vier Wo-
chen gegeben, um dem Amt doch noch Immunitäts-
nachweise gegen die Masern oder ein ärztliches Attest
über eine bestehende Impfunfähigkeit gegen die Ma-
sern vorzulegen.
Sollten keine Nachweise vorgelegt werden oder diese
nach Prüfung durch das Amt nicht als gültig anerkannt
werden können, muss das Gesundheitsamt ggf. den
Personen Betretungsverbote und/oder Tätigkeitsver-
bote für die Gemeinschaftseinrichtung anordnen.
Im Fall von Schülerinnen und Schülern ist ein Betre-
tungsverbot aufgrund der Schulpflicht weiterhin nicht
möglich. Hierbei ist durch das Gesundheitsamt zu prü-
fen, ob eine Ordnungswidrigkeit gegen die Eltern und
Erziehungsberechtigten (bei nicht volljährigen Schü-
lerinnen und Schülern) vorliegt.
Weitere Infos zum Gesetz stellt das Bundesministerium
für Gesundheit unter https://www.masernschutz.de/
eltern/ zur Verfügung.

Pressestelle

Spielangebotes im Bauzimmer aus und bestellten die
Spielsachen gemeinsam mit ihrer Erzieherin. 

Nun war es endlich soweit. Die Post lieferte viele 
Pakete. Unsere Hortkinder packten die Pakete mit den
verschiedensten Fahrzeugen, Figuren und allerlei Zu-
behör gemeinsam aus. Die Freude war riesig. 

Vielen, vielen Dank für die Spende sagen die Hortkinder.

PB 09 -  25.8.  qxp.qxp_Layout 1  23.08.22  12:11  Seite 11



Seite 12

’s Pöhler Blättl Ausgabe 09|22 · Nichtamtlicher Teil 

VEREINE

Zum ersten Mal startete der Verein „entARTet e.V. be-
reits am Freitag und lud zum „FASSAUFMACHN“.
„Rudi“, ältester Einwohner Herlasgrüns (und direkter
Nachbar), eröffnete gemeinsam mit Bürgermeister
Erik Jung und souveränen 7 Schlägen das 30 Liter
Holzfass (und das Fest) - bis weit nach Mitternacht
versorgte die Thüringer Liveband „Spur 13“ die zahl-
reichen Gäste mit energiegeladener und tanzbarer
Musik.

Am Samstag und Sonntag lud das Kleinod an den
Stiftshäusern zum kostenlosen Kinder- und Famili-
enfest. 
„Mr. Pue und Clown „Lulo“ sorgten für zauberhafte,
„Duo Ingravido“ für atemberaubende und „Dixie Six“
sowie „Volker Petzold der Drehorgelspieler“ für mu-
sikalische Unterhaltung. Zum festen Bestandteil ge-
hörten natürlich auch ein historisches Kinderkarus-
sell, Bubble-Ball, eine riesige Piratenschiffhüpfburg,
Basteln und Kinderschminken sowie der mit 53 Ton-
nen wohl größte „temporäre Sandkasten“ des Vogt-
landes. Natürlich darf auch das „6. Vogtländische Trak-
torpulling nicht fehlen. Erstmals starteten 2 Frauen-
mannschaften, die den Koloss mit überraschender
Leichtigkeit 50 m bis ins Ziel zogen.

Zur mittlerweile legendären „Clubnacht“ brachten
bei Einbruch der Dunkelheit insgesamt 8 DJ’s die 2
detailverliebt dekorierten Festzelte zum Kochen und
sorgten für gute Laune und friedliche, ausgelassene
Stimmung.
Durch nächtliche Sondertakte der Vogtlandbahn ka-
men die Nachtschwärmer auch nach Mitternacht ent-
spannt und sicher nach Hause.

Am siebenten August hat „Rambazamba Island 2022“
zum letzten Mal die Sonne gesehen und existiert nur
noch in der Erinnerung derer, die dabei gewesen sind. 
Das gemeinsame Projekt bringt uns zusammen, för-
dert unsere Gemeinschaft und zeigt was möglich ist,
wenn man für das bestmögliche kämpft. 

Wir danken unseren Vereinsmitgliedern für ihre Be-
mühungen, unseren mehr als 100 ehrenamtlichen
Helfern, der Gemeindeverwaltung und dem Zweck-
verband Pöhl für ihre Unterstützung, allen Nachbarn
für ihre Toleranz, unseren Sponsoren und unseren
Gästen für ihr Vertrauen in „entARTet e.V.“!

- Der Vorstand –

Rambazamba Island –
Festwochenende 05.08. – 07.08.2022

Fotograf: Carsten Gutmann
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TSG Ruppertsgrün – 
Ruppe News
Neuzugang, Vorbereitung auf dem Platz 
und außerhalb; Funino in Hohndorf,
Spielplan September

Neuzugang – Marcello Geiger

Philipp Steinmüller (l.), Marcello Geiger (m.), Dominik Geipel (r.)

Wir freuen uns einen Neuzugang in Ruppertsgrün be-
grüßen zu dürfen. Marcello verstärkt unsere Mann-
schaft und ist auf verschiedenen Positionen flexibel
einsetzbar und hat sein können schon bei den ersten
Trainingseinheiten bewiesen.

Start Vorbereitung auf dem Platz und 
außerhalb
Die Vorbereitung für die Fußball Saison hat Ende Juli
begonnen und die Trainingseinheiten finden jeden
Donnerstag um 18.30 Uhr statt.
Unser Wirt „Baaam“ (Frank Maibaum) ist ebenfalls da-
bei alles auf Vordermann zu bringen und optimiert den
Bereich der Verpflegung für Gäste und Spieler.

Wer sich gern ein Bild davon machen möchte und die
neuen Optionen testen will, der darf gern jeden Don-
nerstag oder an den Spieltagen vorbeischauen.

Funino – Sportfest in Hohndorf
In der letzten Ausgabe haben wir über unsere Aktivi-
täten im Jugendbereich berichtet und Funino mit vor-
gestellt. Zum Sportfest in Hohndorf nahmen drei Mann-
schaften aus Ruppertsgrün bei nasskaltem Wetter teil,
dass jedoch den Spaß Einsatz und Spielfreude nicht
beeinflusste und wir einen großartigen Vormittag ver-
bringen konnten.

Wer Interesse hat das Trainerteam zu unterstützen oder
gern mitspielen möchte, kann sich bei uns melden
oder einfach spontan zum Training am Donnerstag vor-
beischauen.
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Datum | Zeit Begegnung  

So, 28.08.22 | 15:00 

Sa, 03.09.22 | 15:00 
  

Sa, 10.09.22 | 13:00 

Sa, 10.09.22 | 15:00 
  

Sa, 17.09.22 | 13:00 

Sa, 17.09.22 | 15:00 

Sa, 24.09.22 | 13:00 

Sa, 24.09.22 | 13:00 
  

TSG Ruppertsgrün 

SpG Bobenneukirchen/ Burgstein 

SpG Coschütz2/Ruppertsgrün 2 

TSG Ruppertsgrün 

FC Fortuna 91 Plauen e.V. 2 

FC Teutonia Netzschkau 2 

SpG Coschütz2/Ruppertsgrün 2 

TSG Ruppertsgrün 

Spg SG Straßberg/ SG Kürbitz 2 

TSG Ruppertsgrün 

SV Morgenröthe-Rautenkranz 2 

FSV Bau Weischlitz 2 

TSG Ruppertsgrün 

SpG Coschütz2/Ruppertsgrün 2 

SG VFC Reichenbach2/Heinsdorfergrund2 

SV Concordia Plauen 2 

Samstag 
Ab 14:30 Uhr 
Eröffnung mit dem Männer- 
gesangsverein Ruppertsgrün  

18:00 Uhr 
Galgenkegeln 

20:00 Uhr 
Kirmestanz mit   

            

und den 

           Ruppe Stadtmitte                    ruppestadtmitte 

24. & 25. September 2022 

Ruppertsgsgrüneünerr  
Rotzlöföffelnln 

      

Sonntag 
Ab 14:00 Uhr 
Familiennachmittag mit 
Kinderschminken und Basteln Basttttttttttttttttttelnelnelnelnelnelelnelnelnelnelnelelelnelnelnelnelnelnel  

INFORMATION
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Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Jocketa – Pöhl

September 2022

Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein 
neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, 

etwas völlig Neues hat begonnen.
                                                          2. Korinther 5,17

Recht herzlich möchten wir zu unseren Gottes-
diensten in unsere Kirchgemeinde Jocketa einladen. 

*****************************************
So., den 04.09.2022 um 10:30 Uhr 
                                     Familien GD zum Schulanfang

So., den 11.09.2022 um 10:30 Uhr 
                                     Gottesdienst zu Jubelkonfirmation

So., den 18.09.2022 um   9:00 Uhr 
                                     Gottesdienst mit Orgel und Cajon

So., den 25.09.2022 um 10:30 Uhr 
                                     Gottesdienst zu Jubelkonfirmation

So., den 02.10.2022 um 10:30 Uhr 
                                     Erntedank-Gottesdienst

*****************************************

Wir freuen uns sehr, wieder zu unserenSommermusiken
einladen zu können.

wann: samstags, 18:30 Uhr

wo: Kirche Jocketa, 08543 Pöhl, Neudörfeler Str. 10

03.09.22  /  10.09.22
**********************************************

Die Termine aller weiteren Veranstaltungen erfahren Sie in
unserem Kirchenblätt’l aber gern auch telefonisch zu 
unseren Öffnungszeiten unter der Telefonnummer:

037439/6440.

Auch auf unserer Internetseite 
www.kirchgemeinde-jocketa.de finden Sie viele 

interessante, aktuelle Informationen sowie verschiedene
Aufnahmen von Gottesdiensten unserer Kirchgemeinde. 

        Es grüßt Sie herzlich
Ihre Dreifaltigkeitskirchgemeinde Jocketa

KIRCHENNACHRICHTEN
Ev.-Luth. Kirchgemeinde 

Ruppertsgrün

Gottesdienste im September
4. September              9.00 Uhr   Gottesdienst zum
12.Sonntag nach Trinitatis                        Schuljahresanfang                            
Dankopfer: eigene Gemeinde                                                      

11. September        17.00 Uhr Gottesdienst
13.Sonntag nach Trinitatis                     
Dankopfer: eigene Gemeinde
                                                                                                    
18. September        14.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufe
14.Sonntag n. Trinitatis                                        
Dankopfer: Landeskollekte

25. September           9.00 Uhr   Gottesdienst zum
15. Sonntag n. Trinitatis                            Kirchweihfest
Dankopfer: eigene Gemeinde

                                                                                 
Veranstaltungen der Kirchgemeinde 

Christenlehre ab 7. September  15.00 Uhr 

Chorprobe wird noch bekannt gegeben

Senioren- und Diakonienachmittag
am 9. September 14.30 Uhr

Alle Termine unter Vorbehalt

Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
Dienstags von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr     
Telefon: 037439/6434 • kg.ruppertsgruen@evlks.de     
Konto: DE27 8709 5824 5003 0470 00           
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Das „Pöhler Blättl“ erhält jeder Haus halt der Gemeinde,
und es besteht die Mög lich keit, das Blättl in der Gemein -
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Bodenbelagsarbeiten aller Art, Sonnen- und Insektenschutz 

Gerne kommen wir vorbei, bemustern vor Ort
 und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot. 

Designbelag, Teppich, PVC, Laminat, Plissees und Fliegengitter  

Ralf Kuhlenkamp 
Lessingstraße 18 | 08491 Netzschkau 

                                   0176 56 57 77 28                         ralfkuhlenkamp@aol.com 

Gerne kommen wir vorbei, bemustern vor Ort
 und erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot. 

Designbelag, Teppich, PVC, Laminat, Plissees und Fliegengitter  

Ralf Kuhlenkamp 
Lessingstraße 18 | 08491 Netzschkau 

                     0176 56 57 77 28                         ralfkuhlenkamp@aol.com           0 

ANZEIGENTEIL

Werte Kunden,

aufgrund von Modernisierung 
werden wir vom 

01.10. – 22.10.2022 
unseren Markt  

geschlossen haben.

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
Ihr SIMMEL Team

Wir wünschen allen 
Schulanfängern 

einen guten Start und 
eine tolle Einschulung!

MEIN LEBEN. MEINE 
BESTATTUNG. MEIN GRAB.

Bestattungsvorsorge – 
alles geregelt.

03741/48004

www.bestattungsunternehmen-partner.de

PLAUEN
Röntgenstr. 39

ELSTERBERG
Hohndorfer Str. 1
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